
Bisherige Fassung Neufassung Erläuterungen

Satzung des Landkreises Wittmund über die Förderung 
der Kindertagespflege

Satzung des Landkreises Wittmund über die Förderung 
von Kindern in der Kindertagespflege und die Erhebung 
von Kostenbeiträgen

Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes  (NKomVG)  vom  17.   Dezember  2010
(Nds. GVBl. S. 576), der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 23. Januar 2007
(Nds. GVBl. S. 41) und der §§ 23, 24 und 90 des Sozialge-
setzbuches Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe – (SGB
VIII) vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), jeweils in
der z. Zt. geltenden Fassung, hat der Kreistag des Land-
kreises  Wittmund am 19.12.2013 folgende Satzung  be-
schlossen:  

Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes  (NKomVG)  vom  17.  Dezember  2010
(Nds. GVBl. S. 576) sowie der §§ 23, 24 und 90 des Sozial-
gesetzbuches  Achtes  Buch  –  Kinder-  und  Jugendhilfe  –
(SGB VIII) vom 11. September  2012 (BGBl. I S. 2022), je-
weils in der z. Zt. geltenden Fassung, hat der Kreistag des
Landkreises  Wittmund  am  17.12.2018 folgende  Satzung
beschlossen:  

Auf das NKAG wird kein Bezug mehr genom-
men,  da  es  auf  Kostenbeiträge  nicht  an-
wendbar  ist  (Nds.  OVG,  Beschl.  v.
29.09.2015 -4 LB 149/13-).

§ 1  
Allgemeines  

Der  Landkreis  Wittmund  fördert  die  Kindertagespflege
nach Maßgabe der §§ 23, 24 des Sozialgesetzbuches Ach-
tes Buch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – sowie die-
ser Satzung. Die  Förderung umfasst die Vermittlung des
Kindes zu einer geeigneten Kindertagespflegeperson, so-
weit diese nicht von der erziehungsberechtigten Person
nachgewiesen  wird,  deren  fachliche   Beratung,  Beglei-
tung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung ei-
ner laufenden Geldleistung an die Kindertagespflegeper-
son.  Die  finanzielle  Förderung  der  Kindertagespflege
durch   Gewährung  einer  laufenden  Geldleistung  sowie
die Erhebung eines Kostenbeitrages werden  durch diese
Satzung geregelt.  
  
In  dieser  Satzung wird  aus  Gründen der  Vereinfachung
die Bezeichnung Erziehungsberechtigte  verwendet. Lebt

§ 1  
Allgemeines  

Der  Landkreis  Wittmund  fördert  die  Kindertagespflege
nach Maßgabe der §§ 23, 24 des Sozialgesetzbuches Ach-
tes Buch (SGB VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – sowie die-
ser Satzung. Die Förderung umfasst die Vermittlung des
Kindes zu  einer  geeigneten  Kindertagespflegeperson  so-
wie   deren fachliche  Beratung,  Begleitung und weitere
Qualifizierung.
Die Kindertagespflege hat gemäß § 22 SGB VIII denselben
Auftrag zu erfüllen wie die Kindertageseinrichtungen, und
zwar die Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persön-
lichkeit, die Unterstützung und Ergänzung des elterlichen
Erziehungsauftrages sowie die Vereinbarkeit  von Familie
und Beruf.  

Unter Kindertagespflege wird die Betreuung, Bildung und 
Erziehung von Kindern  durch geeignete Kindertagespfle-

Die  Regelung  wird  redaktionell  an  eine
durch die Arbeitsgemeinschaft der Jugend-
ämter  (AGJÄ)  erarbeiteten  Mustersatzung
angeglichen.

Die  Formulierung  „soweit  diese  nicht  von
der erziehungsberechtigten Person nachge-
wiesen  wird“ wird  rausgenommen,  da  sie
nicht der Praxis entspricht.
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das Kind nur mit  einem Erziehungsberechtigten zusam-
men, so tritt diese Person an die Stelle der Erziehungsbe-
rechtigten.  
  

gepersonen verstanden.  

Diese Satzung regelt im Einzelnen:  

1. die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die 
Förderung der Kindertagespflege  

2. die Erhebung von Kostenbeiträgen.  

In dieser Satzung wird aus Gründen der Vereinfachung die
Bezeichnung Erziehungsberechtigte  verwendet. Lebt das
Kind nur mit einem Erziehungsberechtigten zusammen, so
tritt  diese Person an die Stelle  der Erziehungsberechtig-
ten.  

§ 2  
Anspruchsvoraussetzungen  

(1)  Für  ein  Kind,  das  das  erste  Lebensjahr  noch  nicht
vollendet hat, wird die Kindertagespflege  
finanziell gefördert, wenn  
  
1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschafts- 
fähigen Persönlichkeit geboten ist oder  
  
2. die Erziehungsberechtigten  
  
a)  einer Erwerbstätigkeit nachgehen, eine Erwerbstätig-
keit aufnehmen oder Arbeit su- 
chend sind,  
b)  sich  in  einer  beruflichen  Bildungsmaßnahme,  in  der
Schulausbildung oder Hoch- 
schulausbildung befinden oder  
c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des So-
zialgesetzbuches Zweites  
Buch erhalten.   

§ 2  
Anspruchsvoraussetzungen  

(1)  Für  ein  Kind,  das  das  erste  Lebensjahr  noch  nicht
vollendet hat, wird die Kindertagespflege  
finanziell gefördert, wenn  
  
1. diese Leistung für seine Entwicklung zu einer eigenver-
antwortlichen und gemeinschafts- 
fähigen Persönlichkeit geboten ist oder  
  
2. die Erziehungsberechtigten  
  
a)  einer  Erwerbstätigkeit  nachgehen, eine Er-werbstätig-
keit aufnehmen oder Arbeit suchend sind,  
b)  sich  in  einer  beruflichen  Bildungsmaßnahme,  in  der
Schulausbildung oder Hochschulausbildung befinden oder
c) Leistungen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des So-
zialgesetzbuches Zweites Buch erhalten.   
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(2) Für ein Kind im Alter ab der Vollendung des 1. Lebens-
jahres bis zur Vollendung des 3. Le- 
bensjahres  besteht  ein  Anspruch  auf  finanzielle  Förde-
rung der Kindertagespflege.   
      
(3) Für ein Kind im Alter ab der Vollendung des 3. Lebens-
jahres bis zur Vollendung des 14. Le- 
bensjahres  wird  die  Kindertagespflege  finanziell  geför-
dert, wenn  
  
1. die Erziehungsberechtigten aus einem der in Abs. 1 Nr.
2 genannten Gründe über einen  
Zeitraum von mehr als 3 Monaten nicht in der Lage sind,
ihr Kind zu betreuen, und  
   
2. in dem erforderlichen Betreuungszeitraum eine Förde-
rung in einer Kindertagesstätte  
oder Schule/ Ganztagsschule nicht möglich ist.  
  
Absatz 1 Nr.1 gilt entsprechend.   
  
(4) Eine Förderung der Kindertagespflege wird nur dann
vorgenommen,  wenn  die  Kindertagespflegeperson  eine
Erlaubnis gem. § 43 SGB VIII hat oder eine Erlaubnis ge-
mäß dieser Vor- 
schrift  nicht  erforderlich  ist  und  die  Kindertagespflege-
person qualifiziert im Sinne des § 23  
Abs. 3 Satz 2 SGB VIII ist.      

     
 (5) Der Umfang der täglichen Betreuungszeit richtet sich
nach dem individuellen Bedarf. Eine  
Geldleistung wird nur gewährt, wenn die Betreuungszeit
täglich mindestens 3 Stunden und  
wöchentlich  mindestens  15  Stunden  beträgt.  Hiervon
kann abgewichen werden, wenn eine  

(2) Für ein Kind im Alter ab der Vollendung des 1. Lebens-
jahres bis zur Vollendung des 3. Le- 
bensjahres besteht ein Anspruch auf finanzielle Förderung
der Kindertagespflege.   
      
(3) Für ein Kind im Alter ab der Vollendung des 3. Lebens-
jahres bis zur Vollendung des 14. Le- 
bensjahres wird die Kindertagespflege finanziell gefördert,
wenn  
  
1. die Erziehungsberechtigten aus einem der in Abs. 1 Nr.
2 genannten Gründe über einen  
Zeitraum von mehr als 3 Monaten nicht in der Lage sind,
ihr Kind zu betreuen, und  
   
2. in dem erforderlichen Betreuungszeitraum eine Förde-
rung in einer Kindertagesstätte  
oder Schule/ Ganztagsschule nicht möglich ist.  
  
Absatz 1 Nr.1 gilt entsprechend.   
  
(4) Eine Förderung der Kindertagespflege wird nur dann
vorgenommen,  wenn die  Kindertagespflegeperson  eine
Erlaubnis gem. § 43 SGB VIII hat und die Kindertagespfle-
geperson qualifiziert im Sinne des § 23 Abs. 3 Satz 2 SGB
VIII ist.          
   

(5) Der Umfang der täglichen Betreuungszeit richtet sich
nach dem individuellen Bedarf. Eine Geldleistung wird nur
gewährt,  wenn die  Betreuungszeit  täglich  mindestens  3
Stunden und wöchentlich mindestens 15 Stunden beträgt.
Hiervon  kann  abgewichen  werden,  wenn  eine  Tagesbe-
treuung neben dem Besuch einer Tageseinrichtung oder

Der Passus „oder eine Erlaubnis gemäß die-
ser  Vorschrift  nicht  erforderlich  ist“  wird
rausgenommen, da er nicht mehr der aktu-
ellen Rechtslage im SGB VIII entspricht.
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Tagesbetreuung neben dem Besuch einer  Tageseinrich-
tung oder Schule erforderlich ist. Die  
Geldleistung wird nur für Betreuungszeiten von 5.00 Uhr
bis 22.00 Uhr und in der Regel für  
höchstens 9 Stunden täglich sowie bis zu 5 Wochentage
gewährt. Eine ausnahmsweise  
notwendige Nachtbetreuung wird  pauschal mit 3 Betreu-
ungsstunden berücksichtigt. Im   Falle des Absatzes 2 um-
fasst die Förderung maximal 20 Stunden wöchentlich von
Montag bis Freitag an mindestens drei Wochentagen in
der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, wenn nicht  
der individuelle Bedarf eine höhere Betreuungszeit erfor-
dert.   
  

Schule erforderlich ist. Die Geldleistung wird nur für Be-
treuungszeiten von 5.00 Uhr bis 22.00 Uhr und in der Re-
gel für  höchstens 9 Stunden täglich sowie bis zu 5 Wo-
chentage  gewährt.  Eine  ausnahmsweise   notwendige
Nachtbetreuung wird  pauschal mit 3 Betreuungsstunden
berücksichtigt. Im Falle des Absatzes 2 umfasst die Förde-
rung  maximal  20  Stunden  wöchentlich  von  Montag  bis
Freitag an mindestens drei Wochentagen in der Zeit von
8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, wenn nicht  
der individuelle Bedarf eine höhere Betreuungszeit erfor-
dert.   

§ 3  
Höhe der Förderung  

(1) Die Höhe der laufenden Geldleistung beträgt 4,20 €
pro Kind und Betreuungsstunde. Der  
Betrag setzt sich zusammen aus 1,88 € für den Sachauf-
wand sowie 2,32 € als Anerken- 
nung der Förderleistung. Erfolgt die Betreuung im Haus-
halt der Erziehungsberechtigten,  
wird eine Pauschale von 3,60 EUR pro Kind und Betreu-
ungsstunde gewährt.

 Bei Vorlage  
entsprechender  Nachweise  werden  zusätzlich  folgende
Beträge zur laufenden Geldleistung  
erstattet:          
-  Beiträge zu einer Unfallversicherung bis zur Höhe des
gesetzlich vorgeschriebenen Beitra- 
ges für die Unfallversicherung der Berufsgenossenschaft
für Gesundheit- und Wohlfahrts- 
pflege  
- Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung

§ 3  
Höhe der Förderung  

(1)  Die  Höhe der laufenden Geldleistung beträgt  4,50 €
pro Kind und Betreuungsstunde. Der  
Betrag setzt sich zusammen aus 1,88 € für den Sachauf-
wand sowie  2,62 € als  Anerkennung der  Förderleistung.
Erfolgt die Betreuung im Haushalt der Erziehungsberech-
tigten,  
wird eine Pauschale von  3,90 EUR pro Kind und Betreu-
ungsstunde gewährt. 

Bei Vorlage  
entsprechender  Nachweise  werden  zusätzlich  folgende
Beträge zur laufenden Geldleistung  
erstattet:          
- Beiträge zu einer Unfallversicherung bis zur Höhe des ge-
setzlich vorgeschriebenen Beitrages für die Unfallversiche-
rung der Berufsgenossenschaft für Gesundheit- und Wohl-
fahrtspflege  

- Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung

Die Höhe der laufenden Geldleistung wurde
letztmalig  zum  01.01.2014  angepasst.  Ge-
mäß § 23 Abs. 2a Satz 2 SGB VIII ist der Be-
trag  zur  Anerkennung  der  Förderleistung
leistungsgerecht  auszugestalten.  Dies  wird
mit einer Erhöhung um 0,30 EUR erreicht. 
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der Kindertagespflegeperson zur  
Hälfte, sofern keine Pflichtmitgliedschaft in der gesetzli-
chen Rentenversicherung besteht  
entspricht  der  maximale  Erstattungsbetrag  dem jeweils
gültigen hälftigen monatlichen Min- 
destbeitragssatz zur gesetzlichen Alterssicherung   
-  Aufwendungen  zu  einer  angemessenen  Krankenversi-
cherung und Pflegeversicherung je- 
weils zur Hälfte, Zusatzversicherungen werden nicht ge-
fördert.  
  
(2)  Die Aufwendungen nach Absatz 1 werden erstattet,
wenn sie im Zusammenhang mit der  
Tätigkeit  als  Kindertagespflegeperson  entstanden  sind.
Eine Beitragserstattung erfolgt auch  
dann, wenn kein Kind betreut wird, die Kindertagespfle-
geperson sich jedoch für Vermittlun- 
gen  zur  Verfügung  stellt,  längstens  für  einen  Zeitraum
von sechs Monaten.  
        
(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 beträgt die laufende
Geldleistung 6,00 EUR pro Kind und  
Betreuungsstunde, wenn das Kind aufgrund einer körper-
lichen, geistigen oder seelischen    
Behinderung oder aufgrund von Entwicklungs- und Ver-
haltensproblemen einen erhöhten  Betreuungs- und För-
derbedarf hat.  Der Betrag setzt sich zusammen aus 1,88
€ für den  Sachaufwand sowie 4,12 € als Anerkennung der
Förderleistung. Erfolgt die Betreuung im  Haushalt der Er-
ziehungsberechtigten, wird eine Pauschale von 5,00 EUR
pro Kind und  Betreuungsstunde gewährt. Das Vorliegen
der Voraussetzungen für den erhöhten Betreuungs- und
Förderbedarf ist vor Beginn der Leistung durch die bewil-
ligende Stelle festzustellen. Von einer Kindertagespflege-
person dürfen höchstens zwei Kinder mit einem erhöhten
Betreuungs-  und Förderbedarf  gleichzeitig  betreut  wer-

der Kindertagespflegeperson zur  
Hälfte,  sofern keine Pflichtmitgliedschaft  in  der  gesetzli-
chen Rentenversicherung besteht  
entspricht  der  maximale  Erstattungsbetrag  dem  jeweils
gültigen hälftigen monatlichen Min- 
destbeitragssatz zur gesetzlichen Alterssicherung   
-  Aufwendungen  zu  einer  angemessenen  Kran-kenversi-
cherung und Pflegeversicherung je- 
weils  zur  Hälfte,  Zusatzversicherungen werden nicht  ge-
fördert.  
  
(2)  Die  Aufwendungen nach Absatz  1  werden  erstattet,
wenn sie im Zusammenhang mit der  
Tätigkeit  als  Kindertagespflegeperson  entstanden  sind.
Eine Beitragserstattung erfolgt auch  
dann, wenn kein Kind betreut wird, die Kindertagespflege-
person sich jedoch für Vermittlun- 
gen zur Verfügung stellt, längstens für einen Zeitraum von
vier Monaten.  
        
(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 beträgt die laufende
Geldleistung 6,00 EUR pro Kind und  
Betreuungsstunde, wenn das Kind aufgrund einer körperli-
chen, geistigen oder seelischen    
Behinderung oder aufgrund von Entwicklungs- und Verhal-
tensproblemen einen erhöhten Betreuungs-  und Förder-
bedarf hat. Der Betrag setzt sich zusammen aus 1,88 € für
den  Sachaufwand sowie 4,12 € als Anerkennung der För-
derleistung. Erfolgt die Betreuung im  Haushalt der Erzie-
hungsberechtigten, wird eine Pauschale von 5,00 EUR pro
Kind und  Betreuungsstunde gewährt. Das Vorliegen der
Voraussetzungen für den erhöhten Betreuungs- und För-
derbedarf ist vor Beginn der Leistung durch die bewilligen-
de Stelle festzustellen. Von einer Kindertagespflegeperson
dürfen höchstens zwei  Kinder  mit  einem erhöhten  Be-
treuungs- und Förderbedarf gleichzeitig betreut werden.   

Die  Übernahme  der  Aufwendungen  nach
Absatz 1, wenn kein Kind betreut wird, wird
auf vier Monate reduziert. 
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den.   
(4) Nachgewiesene fachbezogene Aufwendungen für Fort-
bildungen werden mit einem jährlichen Maximalbetrag in
Höhe von 100,00 € erstattet, sofern die Teilnahme vorab
mit dem Landkreis Wittmund abgestimmt wurde. Für jede
Teilnahme an einer  Fortbildungsveranstaltung des  Land-
kreises Wittmund wird eine pauschale Förderung in Höhe
von 15,00 € gewährt.

Den Kindertagespflegepersonen werden 
künftig Aufwendungen in Zusammenhang 
mit fachbezogenen Fortbildungen erstattet. 
Ziel ist die Unterstützung der Weiterent-
wicklung der Qualität in der Kinderta-
gespflege.

§ 4  
Zahlung der Förderung  

(1) Die laufende Geldleistung wird nur auf Antrag der Er-
ziehungsberechtigten und erst ab Be- 
ginn des Monats, in dem der Antrag auf Gewährung von
Geldleistungen beim Landkreis  
Wittmund eingeht, gewährt. Der Förderbetrag wird mo-
natlich nachträglich nach Vorlage ei- 
nes entsprechenden Nachweises über die geleisteten Be-
treuungsstunden an die Kinderta- 
gespflegeperson gezahlt.  
  
(2) Eine finanzielle Förderung gemäß § 3 dieser Satzung
kann für Tage, in denen die Erzie- 
hungsberechtigten aus Krankheitsgründen ihrer Berufstä-
tigkeit nicht nachgehen bzw. nicht  
an der Berufs-, Schul- oder Hochschulausbildung teilneh-
men können, nur nach Vorlage ei- 
nes ärztlichen Attestes gewährt werden, aus dem hervor-
geht, dass eine Betreuung des Kin- 
des durch die erkrankten Eltern nicht erfolgen kann. Dies
gilt nicht bei kurzzeitigen Erkran- 
kungen (bis zu 3 Tage).  

§ 4  
Zahlung der Förderung  

(1) Die laufende Geldleistung wird nur auf Antrag der Er-
ziehungsberechtigten und erst ab Beginn des Monats, in
dem der Antrag auf Gewährung von Geldleistungen beim
Landkreis  Wittmund eingeht, gewährt. Der Förderbetrag
wird monatlich nachträglich nach Vorlage eines entspre-
chenden Nachweises über die geleisteten Betreuungsstun-
den an die Kindertagespflegeperson gezahlt.  
  

(2) Eine finanzielle Förderung gemäß § 3 dieser Satzung
kann für  Tage,  in denen die  Erziehungsberechtigten aus
Krankheitsgründen ihrer  Berufstätigkeit  nicht nachgehen
bzw.  nicht  an  der  Berufs-,  Schul-  oder  Hochschulausbil-
dung teilnehmen können, nur  nach Vorlage eines ärztli-
chen Attestes gewährt werden, aus dem hervorgeht, dass
eine  Betreuung  des  Kindes  durch  die  erkrankten  Eltern
nicht erfolgen kann. Dies gilt nicht bei kurzzeitigen Erkran-
kungen (bis zu 3 Tage).  

§ 5  
Kostenbeiträge  

§ 5  
Kostenbeiträge  
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(1) Für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege wird
gemäß § 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII ein  
Kostenbeitrag erhoben.   
  
(2) Beitragsschuldner sind die Erziehungsberechtigten des
Kindes, für das Kindertagespflege  
geleistet wird. Mehrere Beitragsschuldner haften als Ge-
samtschuldner.  
  
(3) Die Höhe des Kostenbeitrages richtet sich nach dem
durchschnittlichen Monatseinkommen  
der Erziehungsberechtigten und nach der Dauer der Be-
treuung. Die Einkommensberech- 
nung ergibt sich im Einzelnen aus § 90 Abs. 4 SGB VIII in
Verbindung mit §§ 82 ff. SGB XII.  
  
  
Es werden folgende Einkommensgruppen festgelegt:  
  

Stufe  Monatseinkommen  Kostenbeitrag 
pro Stunde  

Betreuungszeit 
  
I  bis 1.500 EUR  0,00 EUR  
II 1.501 bis 1.700 EUR  0,50 EUR  
III 1.701 bis 1.900 EUR  1,00 EUR  
IV 1.901 bis 2.100 EUR  1,60 EUR  
V 2.101 bis 2.300 EUR  2,20 EUR  
VI mehr als 2.300 EUR  2,80 EUR   
  
Diese Kostenstaffelung gilt für einen 2-Personen-Haushalt
(Antragsteller/Kind). Für den  
nicht getrennt lebenden Ehegatten und jedes weitere un-
terhaltsberechtigte Kind werden die  
Einkommensgruppen um jeweils 300,00 EUR erhöht. So-

(1) Für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege wird
gemäß § 90 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII ein  
Kostenbeitrag erhoben.   
  
(2) Beitragsschuldner sind die Erziehungsberechtigten des
Kindes, für das Kindertagespflege  geleistet wird. Mehrere
Beitragsschuldner haften als Gesamtschuldner.  

(3)  Die Kostenbeitragspflicht  entsteht  mit  dem erstmali-
gen Besuch der Kindertagespflegestelle. Der Kostenbeitrag
ist solange zu zahlen, bis das Kind beim Landkreis  Witt-
mund  von der Kindertagespflege abgemeldet wird. 
Die Höhe und die Fälligkeit des Kostenbeitrages werden
durch schriftlichen Bescheid festgesetzt.   

   

(4)  Erziehungsberechtigte,  die  Leistungen  zur  Sicherstel-
lung  des  Lebensunterhalts  nach  dem  Sozialgesetzbuch,
Zweites  Buch  (SGB  II),  dem  Sozialgesetzbuch,  Zwölftes
Buch  (SGB  XII),  nach  dem  Asylbewerberleistungsgesetz
(AsylbLG),  nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)  oder Kin-
derzuschlag nach § 6a Bundeskindergeldgesetz beziehen,
haben für die Dauer des nachgewiesenen Bezuges keinen
Kostenbeitrag zu leisten. 

(5)  Die  Kostenbeitragspflicht  entfällt  für  Kinder,  die  das
dritte Lebensjahr vollendet haben und noch nicht einge-
schult sind, wenn durch die Kindertagespflege der Rechts-
anspruch gemäß § 12 KiTaG  auf einen Kindergartenplatz
abgesichert wird (ersetzende Kindertagespflege). Für Be-
treuungszeiten, die über den gesetzlichen Rechtsanspruch
hinausgehen, wird ein Kostenbeitrag erhoben. Sofern der
individuelle Bedarf nachweislich eine höhere Betreuungs-
zeit erfordert, entfällt die Beitragspflicht für eine Betreu-
ungszeit von maximal 8 Stunden täglich. Dies gilt sowohl

Künftig wird per se bei Empfängern von 
Transferleistungen kein Kostenbeitrag mehr 
erhoben. 

Als Folge der Beitragsfreiheit in Kindertages-
stätten wird mit dieser Regelung die erset-
zende Kindertagespflege ebenfalls beitrags-
frei.

Die ergänzende Kindertagespflege wird 
ebenfalls beitragsfrei, wenn ein individueller
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weit mehrere Kinder einer Familie    
gleichzeitig  Kindertagespflege  in  Anspruch  nehmen,  er-
mäßigt sich der Kostenbeitrag für das  zweite und jedes
weitere Kind um 50 %. Von der Festsetzung des Kosten-
beitrages wird  ganz oder teilweise abgesehen, wenn die
Belastung den Erziehungsberechtigten gemäß §  90 Abs. 3
und 4 SGB VIII nicht zuzumuten ist.   
  
(4) Die Kostenbeitragspflicht entsteht mit dem erstmali-
gen Besuch der Kindertagespflegestelle.  
Der Kostenbeitrag ist solange zu zahlen, bis das Kind beim
Landkreis Wittmund von der  
Kindertagespflege abgemeldet wird. Der Kostenbeitrag ist
auch dann zu entrichten, wenn  
das Kind aus Gründen, die der Landkreis oder die Kinder-
tagespflegeperson nicht zu vertre- 
ten  haben,  der  Kindertagespflege  fernbleibt.  Die  Höhe
und  die  Fälligkeit  des  Kostenbeitrages  werden  durch
schriftlichen Bescheid festgesetzt.   

bei  der ersetzenden also auch bei der ergänzenden Kin-
dertagespflege für Kinder der Altersgruppe gemäß Satz 1.
Der individuelle Bedarf an einer höheren Betreuungszeit
ist insbesondere  gegeben, wenn die Erziehungsberechtig-
ten

1. sich  in  einer  beruflichen  Bildungsmaßnahme,  in
der  Schulausbildung oder Hochschulausbildung befinden
oder
2. einer Erwerbstätigkeit nachgehen,   oder
3. nahe Angehörige in häuslicher Pflege betreuen.

Übersteigt der individuelle Bedarf eine Betreuungszeit von
maximal 8 Stunden täglich, so wird für die darüber hinaus-
gehenden Betreuungsstunden ein Kostenbeitrag erhoben.

(6) Die Erziehungsberechtigten haben dem Landkreis Witt-
mund ihr Einkommen  nachzuweisen. Werden keine aus-
reichenden Angaben gemacht oder keine  ausreichenden
Nachweise vorgelegt, erfolgt eine Einstufung in die höchs-
te Einkommensstufe.   

(7)  Die  Höhe  des  Kostenbeitrages  richtet  sich  nach  der
Dauer der Betreuung und dem durchschnittlichen Monats-
einkommen,  das  die  Erziehungsberechtigten  in  dem Ka-
lenderjahr  erzielt  haben,  welches dem jeweiligen Kalen-
derjahr der Leistung vorangeht.  
Die Einkommensberechnung ergibt sich im Einzelnen aus §
90 Abs. 4 SGB VIII in Verbindung mit §§ 82 ff. SGB XII. Das
Einkommen im Sinne dieser Satzung entspricht dem Ein-
kommen gemäß § 82 Abs. 1 Satz 1 SGB XII, jedoch mit Aus-
nahme der vom Arbeitgeber gezahlten vermögenswirksa-
men Leistungen nach § 3 des Vermögensbildungsgesetzes.
Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setz wird nur berücksichtigt, soweit es einen Betrag von
monatlich  300,00 € überschreitet.  Das  Kindergeld  nach

Bedarf für eine höhere Betreuungszeit be-
steht. 

Mit dieser Regelung wird die Pflicht zur Vor-
lage  der  Einkommensnachweise  normiert.
Gleichzeitig  können die Eltern auf die Vor-
lage verzichten mit der Folge in die höchste
Einkommensstufe eingestuft zu werden. 

Der  für  die  Ermittlung  des  Einkommens
maßgebliche  Zeitpunkt  wird  näher  be-
stimmt. Die Regelung ist  aufgrund des Be-
schlusses  des  OVG  Lüneburg  vom
29.09.2015 -4 LB 149/13- erforderlich.
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dem  Einkommenssteuergesetz  und  Unterhaltsleistungen
sind als Einkommen zu berücksichtigen.

Abweichend von Satz 1 ist jederzeit auf Antrag das Ein-
kommen des laufenden  Kalenderjahres zugrunde zu le-
gen, wenn das durchschnittliche Monatseinkommen 
voraussichtlich  auf Dauer niedriger ist als das Einkom-
men des vorangegangenen Kalenderjahres  und dies zur
Einstufung in eine andere Einkommensgruppe nach der
Kostenbeitragsstaffel führt (Härtefall). Dabei erfolgt zu-
nächst auf der Grundlage von Nachweisen, aus denen 
sich die Änderung der Einkommensverhältnisse ergibt, 
eine vorläufige Festsetzung ab dem Monat der Antrag-
stellung bis zum Ende des Festsetzungszeitraumes. 
Hierzu wird das Zwölffache des nachgewiesenen aktuel-
len Monatseinkommens als Prognosewert für das Jah-
reseinkommen herangezogen. Auf der  Grundlage der 
vorzulegenden gesamten Einkommensnachweise für 
dieses Kalenderjahr wird der Beitrag dann endgültig 
nach Ablauf des Kostenfestsetzungszeitraums für den 
Bewilligungszeitraum festgesetzt.  
  
Es werden folgende Einkommensgruppen festgelegt:  
  
Stufe  Monatseinkommen  Kostenbeitrag pro Stunde

Betreuungszeit 
  
I  bis 1.500 EUR    0,00 EUR  
II 1.501 bis 1.700 EUR   0,50 EUR  
III 1.701 bis 1.900 EUR   1,00 EUR  
IV 1.901 bis 2.100 EUR   1,60 EUR  
V mehr als 2.101  EUR   2,20 EUR  
 
Diese Kostenstaffelung gilt für einen 2-Personen-Haushalt
(Antragsteller/Kind). Für den nicht getrennt lebenden Ehe-

Die  bisher  höchste  Stufe  VI  wurde  gestri-
chen. Zur Begründung wird auf die Sitzungs-
vorlage hingewiesen.
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gatten und jedes weitere unterhaltsberechtigte Kind wer-
den die Einkommensgruppen um jeweils 300,00 EUR er-
höht.
Soweit mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig kosten-
beitragspflichtige Kindertagespflege in Anspruch nehmen,
ermäßigt sich der Kostenbeitrag für das ältere Kind um 50
%.
Werden  mehr  als  zwei  Kinder  in  Kindertagespflege  be-
treut,  ist  für  die  weiteren  Kinder  kein  Kostenbeitrag  zu
leisten.  Die  Reihenfolge  der  Kinder  bestimmt  sich  nach
dem Alter, wobei das jüngste Kind als erstes Kind gilt.

Von der Festsetzung des Kostenbeitrages wird  ganz oder
teilweise abgesehen, wenn die Belastung den Erziehungs-
berechtigten gemäß § 90 Abs. 3 und 4 SGB VIII nicht zuzu-
muten ist.   
  
(8)  Die Erziehungsberechtigten sind verpflichtet, ihre Ein-
kommensverhältnisse  dem  Landkreis  Wittmund  erneut
darzulegen, sofern die Förderung länger als 12 Monate be-
ansprucht wird. Die Einkommensermittlung erfolgt hierbei
entsprechend den Regelungen des Absatzes 7, wobei die
Einkommensverhältnisse aus dem der bereits in Anspruch
genommenen  Leistung  vorangegangen  Kalenderjahres
maßgeblich sind.

Die  Regelungen  zum  Geschwisterrabatt
werden redaktionell geändert.

§ 6  
Härtefallregelung  

In besonders begründeten Härtefällen kann unter Berück-
sichtigung der sozialen Verhältnisse  des Einzelfalls  von
vorstehenden Bestimmungen abgewichen werden, wenn
die individuellen  erzieherischen Bedürfnisse oder die Be-
dürfnisse der Erziehungsberechtigten dies rechtfertigen.  

§ 6  
Härtefallregelung  

In besonders begründeten Härtefällen kann unter Be-
rücksichtigung der sozialen  
Verhältnisse des Einzelfalls von den Regelungen die-
ser Satzung abgewichen werden.  

Die Härtefallregelung ist allgemeiner formu-
liert.  Die  Anwendung  ist  nicht  mehr  aus-
schließlich von individuellen erzieherischen
Bedürfnissen abhängig.
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§ 7  
Mitwirkungspflichten  

Die Kindertagespflegepersonen und die Antragsteller sind
verpflichtet, jegliche Änderung im  Kindertagespflegever-
hältnis  dem Landkreis  Wittmund unverzüglich  mitzutei-
len.   

§ 7  
Auskunfts- und Mitwirkungspflichten  

(1) Die Kindertagespflegepersonen sind verpflichtet, jegli-
che Änderung im Kindertagespflegeverhältnis dem Land-
kreis Wittmund unverzüglich mitzuteilen.   

(2) Die Erziehungsberechtigten haben  
a) die für die Förderung der Tagespflege und 

Festsetzung eines Kostenbeitrages erhebli-
chen Tatsachen anzugeben und auf Verlangen
des Jugendhilfeträgers der Erteilung der er-
forderlichen Auskünfte durch Dritte zuzustim-
men, 

b) Beweismittel  zu  bezeichnen  und  auf  Verlangen
des  Jugendhilfeträgers  Beweisur-  
kunden vorzulegen  oder  ihrer  Vorlage  zuzustim-
men,

c) Änderungen in den Verhältnissen, die für die Leis-
tung erheblich sind oder über die im Zusammen-
hang mit der Leistung Erklärungen abgegeben 
worden sind, unverzüglich mitzuteilen. Hierzu zäh-
len insbesondere  

• Wegfall oder Änderung des nachgewiesenen 
individuellen Betreuungsbedarfes  

• Änderung der Betreuungszeiten  
• Kündigung der Betreuungsverhältnisses  
• Änderung der finanziellen Verhältnisse   
• Wechsel des gewöhnlichen Aufenthaltes.  

 

Die Regelungen zu den Auskunfts- und Mit-
wirkungspflichten  werden  genauer  formu-
liert.

§ 8  § 8  
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Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt  am 01.01.2014 in  Kraft.  Gleichzeitig
tritt die bisherige Satzung über die Förderung der Kinder-
tagespflege vom 20.12.2011 außer Kraft.   

Wittmund, den 19.12.2013  
  
   Köring  
     
(Landrat)     

Inkrafttreten  

Diese  Satzung  tritt  am  01.01.2019 in  Kraft.  Gleichzeitig
tritt die bisherige Satzung über die Förderung der Kinder-
tagespflege vom 19.12.2013 außer Kraft.   

Wittmund, den 17.12.2018
  
   Heymann  
     
(Landrat)   


